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Text 

Enteignung von Liegenschaften und Bauwerken 

§ 63. Um die nutzbringende Verwendung der Gewässer zu fördern, um ihren schädlichen Wirkungen 
zu begegnen, zur geordneten Beseitigung von Abwässern und zum Schutz der Gewässer kann die 
Wasserrechtsbehörde in dem Maße als erforderlich 

 a) Dienstbarkeiten begründen, die den Zugang zu einem öffentlichen Gewässer eröffnen oder 
erheblich erleichtern; 

 b) für Wasserbauvorhaben, deren Errichtung, Erhaltung oder Betrieb im Vergleich zu den 
Nachteilen von Zwangsrechten überwiegende Vorteile im allgemeinen Interesse erwarten läßt, 
die notwendigen Dienstbarkeiten einräumen oder entgegenstehende dingliche Rechte 
einschließlich Nutzungsrechte im Sinne des Grundsatzgesetzes 1951 über die Behandlung der 
Wald- und Weidenutzungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten, BGBl. Nr. 103, 
einschränken oder aufheben, damit die genehmigte Anlage mit den zu ihr gehörigen Werken und 
Vorrichtungen hergestellt, betrieben und erhalten sowie der Vorschreibung sonstiger Maßnahmen 
entsprochen werden kann; 

 c) Liegenschaften und Bauwerke, ferner Werke, Leitungen und Anlagen aller Art ganz oder 
teilweise enteignen, wenn in den Fällen der unter lit. b bezeichneten Art die Einräumung einer 
Dienstbarkeit nicht ausreichen würde; 

 d) wesentliche Veränderungen der Grundwasserverhältnisse gestatten, wenn diese sonst nur durch 
unverhältnismäßige Aufwendungen vermieden werden könnten und die Voraussetzungen von 
lit. b zutreffen. 
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